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                      Teilnahme an Veranstaltungen und Bewirtungen Beschäftigte des BMZ müssen die Regelungen zur Annahme von Belohnungen und Geschenken (Rundschreiben zum Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken vom 08. November 2004, GMB1. 2004, S. 1074 ff.) sowie die hausinternen Vorschriften hierzu beachten. Belohnungen und Geschenke sollen i.d.R. nicht angenommen werden, wenn nicht im Ausnahmefall von Z 11 eine Genehmigung erteilt wird. Veranstaltungen und Bewirtungen fallen auch in dem o. g. Regelungsrahmen und es werden hierzu mit Bezug auf Dienstreisen und Einladungen oft Fragen gestellt. Veranstaltungen, die fachlich zu qualifizieren sind, können natürlich wahrgenommen werden. Für Veranstaltungen und Bewirtungen gilt jedoch grundsätzlich das Gebot der Sozialadäquanz (d. h. Angemessenheit und Üblichkeit je nach Charakter der Veranstaltung – Anlass, Dauer, Ort, Inhalt, Zusammensetzung des Teilnehmerkreises etc.). Sowohl bei Veranstaltungen als auch bei Bewirtungen sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten: (1) Veranstaltungen sind als fachlich zu qualifizieren, wenn sie schwerpunktmäßig der Vermittlung und dem Austausch fachlicher Informationen in Form von Vorträgen, Präsentationen, Diskussionen etc. dienen. (2) Fachtagungen und Veranstaltungen mit fachlichem Charakter sollten, wenn Beschäftigte der Bundesverwaltung eingeladen werden, in Tagungsatmosphäre abgehalten werden. Bzgl. des Tagungsortes ist zu beachten, dass i.d.R. externe Veranstaltungsstätten, bei denen der Unterhaltungsgedanke im Vordergrund steht (z. B. Theater) oder der Anschein von Exklusivität und Luxus erweckt wird, ungeeignet sind. (3) Eine Einladung zu einer Veranstaltung mit Bewirtung ist unproblematisch, wenn Z 11 der Teilnahme vorher zugestimmt hat. Dafür sollte eine schriftliche Einladung vorgelegt werden und es sollte Auskunft über die Art der Bewirtung und ein mögliches Begleitprogramm erteilt werden. (4) Fachveranstaltungen mit (nicht-fachlichem) Begleitprogramm sind beispielsweise bei mehrtägigen Konferenzen nicht unüblich. Ein Begleitprogramm lässt den fachlichen Charakter nicht entfallen, sofern es nur eine untergeordnete Rolle spielt. Für das Begleitprogramm bzw. eine in diesem Rahmen erfolgende Bewirtung gilt ebenfalls das Gebot der Sozialadäquanz (d.h. Angemessenheit und Üblichkeit je nach Charakter der Veranstaltung – Anlass, Dauer, Ort, Inhalt, Zusammensetzung des Teilnehmerkreises etc.). Bei Wahrung der Angemessenheitsgrenze ist die Teilnahme nach Genehmigung durch Z 11 zulässig. (5) Die Teilnahme an Veranstaltungsformaten ohne direkte Informationsvermittlung ist akzeptabel, wenn die entsprechende Veranstaltung Gelegenheit und Anlass gibt, die Bundesverwaltung in der Öffentlichkeit zu repräsentieren und die/der teilnehmende Beschäftigte aufgrund ihrer/seiner Stellung das BMZ auf einer solchen Veranstaltung repräsentieren kann und auch konkret dieser gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommen soll. Hierfür kommen gegebenenfalls mehrere Beschäftigte derselben
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                      Behörde und nicht nur Behördenleiter in Betracht. Für die Bewirtung auf derartigen Veranstaltungen gilt ebenfalls das Gebot der Angemessenheit und Üblichkeit, das sich nach dem Kreis der Eingeladenen und dem Anlass und Rahmen der Veranstaltung bestimmt. Die Annahme einer Einladung zu sonstigen Veranstaltungen, z.B. Kultur- oder Sportereignissen kann allenfalls in besonders gelagerten Einzelfällen zulässig sein, wenn sie einen plausiblen Beweggrund hat und jeder Anschein einer Beeinflussung der Dienstausübung der/des Beschäftigten vermieden wird. Eine vorherige Zustimmung von Z 11 sollte eingeholt werden. Einladungen zu öffentlich zugänglichen Veranstaltungen wie z. B. die Einladung in eine Lounge zu einem Sportevent dürfte allenfalls in Ausnahmefällen und ggf. gegen Abführen des Wertes der Einladung an eine karitative Einrichtung zustimmungsfähig sein. Ein Spendenbeleg muss Z11 vorgelegt werden. (6) Die Einladung von Ehe- und Lebenspartnern sowie von Familienmitgliedern von Beschäftigten ist in der Regel unzulässig, da die Vermutung nahe liegt, dass die zugehörige Veranstaltung vorwiegend Unterhaltungscharakter hat. Eine Ausnahme kann nur im Einzelfall durch vorherige Zustimmung zugelassen werden, wenn ein gesellschaftlicher Anlass vorliegt, zu dem die Nichtberücksichtigung bestimmter Angehöriger des Eingeladenen – insbesondere der Ehe- oder Lebenspartnerin/des Ehe- oder Lebenspartners – eindeutig den gesellschaftlichen Gepflogenheiten oder der Höflichkeit widerspräche (z .B. Einladung zu einem Ball). Hier kommt es in besonderem Maße auf die Repräsentationsfunktion des Beschäftigten an. Für den Bundesminister und die Parl. Staatssekretäre gilt § 5 Abs. 3 BMinG bzw. § 7 ParlStG.
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